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B. Entwurf
Titel der Vorschrift
Entwurf eines Königlichen Erlasses zur Änderung des Königlichen Erlasses vom 28. Februar 1994 über die Aufbewahrung, den Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke
Kurze Beschreibung des Vorschriftenentwurfs unter Angabe des Rechtsrahmens (Verträge, Richtlinie, Vereinbarung über die Zusammenarbeit, aktuelles Geschehen usw.), der verfolgten Ziele und der Umsetzung.
Der Königliche Erlass vom 28. Februar 1994 über die Aufbewahrung, den Verkauf und die Verwendung von Pestiziden für landwirtschaftliche Zwecke ist die wichtigste Rechtsgrundlage in Belgien für die Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. Oktober 2009 über das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln und zur Aufhebung der Richtlinien 79/117/EWG und 91/414/EWG. Die vorliegende Änderung des Königlichen Erlasses erfolgt in Anwendung des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer. Ziel ist das Verbot des Inverkehrbringens und der Verwendung bestimmter Herbizide für die nicht berufliche Verwendung.
Folgenabschätzungen bereits durchgeführt:
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C. Konsultationen zum Vorschriftenentwurf
Obligatorische, freiwillige oder informelle Konsultation
Laut Artikel 19 des Gesetzes vom 21. Dezember 1998 über Produktnormen zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer ist der vorliegende, in Anwendung von Artikel 5 § 1 Ziffer 12 desselben Gesetzes unterbreitete Vorschlag Gegenstand einer Konsultation mit dem Föderalen Rat für Nachhaltige Entwicklung, dem Obersten Rat für Gesundheit, dem Verbraucherrat, dem Nationalen Arbeitsrat und dem Zentralen Wirtschaftsrat.
Auch die Regionen sind mittels der um die Bereiche Volksgesundheit und Landwirtschaft ausgeweiteten interministeriellen Umweltkonferenz an diesem Entwurf beteiligt.
D. Bei der Durchführung der Folgenabschätzung verwendete Quellen
Statistiken, Bezugsdokumente und auskunfterteilende Organisationen und Personen
Die nach beruflichen und nicht beruflichen Verwendern aufgeschlüsselten jährlichen Verkaufsstatistiken für Pflanzenschutzmittel ermöglichten in Verbindung mit den von Vertriebsgesellschaften für Gartenbedarf im Internet veröffentlichen Verkaufspreisen eine zahlenmäßige Erfassung der wirtschaftlichen Auswirkungen der geplanten Verbotsmaßnahme.
Welche Auswirkungen hat der Vorschriftenentwurf auf diese 21 Themen?
1. Armutsbekämpfung
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
2. Chancengleichheit und sozialer Zusammenhalt
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
3. Gleichstellung von Frauen und Männern
1. Welche Personen sind (direkt oder indirekt) von dem Entwurf betroffen und wie ist die geschlechtsspezifische Zusammensetzung dieser Personengruppe(n)?
Es sind Personen betroffen.
Es sind keine Personen betroffen.
Bitte beschreiben und Verhältnis Frauen/Männer in Prozent angeben:
Von der vorliegenden Bestimmung sind sämtliche nicht beruflichen Herbizidnutzer betroffen. Das Verhältnis zwischen Frauen und Männern beläuft sich in dieser Personengruppe grundsätzlich auf 50:50.
2. Bestimmen Sie die eventuellen Unterschiede zwischen der jeweiligen Lage der Frauen und derjenigen der Männer in dem Bereich im Hinblick auf den Vorschriftenentwurf.
Es ist keinerlei Diskriminierung hinsichtlich des Geschlechts geplant.
Sofern Unterschiede bestehen, kreuzen Sie dieses Kästchen an.
4. Gesundheit
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Mit diesem Entwurf soll die Verwendung bestimmter sogenannter „synthetischer“ Herbizide durch nicht berufliche Verwender verboten werden. Die als für die menschliche Gesundheit weniger schädlich eingestuften „Bio-Herbizide“ und Herbizide mit geringem Risiko (laut Kriterien der Verordnung (EG) Nr. 1107/2009) sind weiterhin zulässig. Daher sind die Auswirkungen auf die Gesundheit von nicht beruflichen Verwendern grundsätzlich als positiv einzustufen.
5. Beschäftigung
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
6. Verbrauchs- und Produktionsmuster
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Der vorliegende Entwurf eines Erlasses ist Teil einer Reihe von Vorschriften zur Förderung umweltverträglicher Produktions- und Konsummuster und zum Schutz der Umwelt, der Gesundheit und der Arbeitnehmer sowie des Programms 18-22 des Föderalen Aktionsplans zur Verringerung des Einsatzes von Pflanzenschutzmitteln. Mit der Vorschrift sollen Privatpersonen dazu angeregt werden, weniger gesundheits- und umweltgefährliche Herbizide zu verwenden oder auf nicht chemische Alternativmethoden zurückzugreifen.
7. Wirtschaftliche Entwicklung
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Die unmittelbaren Auswirkungen des Verbots „synthetischer“ Herbizide auf den Umsatz der Gartenbaubranche werden auf 20 Mio. EUR beziffert (von insgesamt 80 Mio. EUR bei allen Pflanzenschutzmitteln für den Privatgebrauch in Belgien). Diese Auswirkungen werden jedoch angesichts der von den Regionalbehörden erteilten Verwendungsverbote für Herbizide auf Glyphosatbasis erheblich relativiert, die voraussichtlich mit 16 Mio. EUR zu Buche schlagen werden. Die tatsächlichen Auswirkungen dieser Maßnahme würden sich somit auf 4 Mio. EUR belaufen und könnten durch die Entwicklung „natürlicher“ Herbizide, deren Marktanteil bei den Produkten für nicht berufliche Verwender aktuell bei unter 1 % liegt, sowie durch die Entwicklung alternativer Verfahren für die Unkrautkontrolle (thermische oder mechanische Unkrautbekämpfung, kontrollierte Begrünung usw.) wieder aufgewogen werden.
8. Investitionen
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Es sind positive Auswirkungen auf die Entwicklung von „Bio-Pflanzenschutzmitteln“ und alternativen Verfahren zur Unkrautkontrolle zu erwarten. „Natürliche“ Herbizide machen derzeit lediglich einen Marktanteil von weniger als 1 % der Herbizide für nicht berufliche Verwender aus.
9. Forschung und Entwicklung
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Voraussichtlich positive Auswirkungen auf die Entwicklung von „Bio-Herbiziden“, die derzeit weniger als 1 % der Umsätze bei den Herbiziden für nicht berufliche Verwender ausmachen, und von alternativen Unkrautkontrollverfahren. Mehrere in dieser Branche tätige Unternehmen haben ihren Sitz oder eine Entwicklungsaußenstelle in Belgien.
10. KMU
1. Welche Unternehmen sind direkt oder indirekt von dem Entwurf betroffen?
Es sind Unternehmen (auch KMU) von dem Entwurf betroffen.
Es sind keine Unternehmen betroffen.
Bitte geben Sie die Branche(n), die Anzahl der Unternehmen und den prozentualen Anteil der KMU an
Pflanzenschutzmittelbranche: in Belgien haben rund 20 Unternehmen eine Zulassung für das Inverkehrbringen von Pflanzenschutzmitteln für nicht berufliche Verwender. Von diesen Unternehmen haben sechs ihren Sitz in Belgien. Drei belgische Unternehmen haben eine Zulassung für „Bio-Herbizide“, die von dem Verbot ausgenommen sind. Bei diesen Unternehmen handelt es sich überwiegend um Großbetriebe.
Einzelhandel/Gartenbaubranche: Die betroffenen Produkte werden von einer großen Zahl an Gartencentern vertrieben, bei denen sie gewöhnlich Teil einer umfangreichen Gartenproduktpalette sind.
2. Bestimmen Sie die positiven und negativen Auswirkungen des Entwurfs auf KMU.
Hinweis: Die Auswirkungen auf den Verwaltungsaufwand sind unter Thema 11 detailliert aufzuführen
Die finanziellen Auswirkungen auf kleine und mittlere Einzelhandelsbetriebe im Bereich Gartenbau werden sich voraussichtlich insofern sehr in Grenzen halten, als die Mehrzahl der Herbizide für nicht berufliche Verwender (75 % des Umsatzes) aufgrund des Wirkstoffs Glyphosat ohnehin bereits einem von den Regionen erlassenen Verwendungsverbot unterliegen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass das Verschwinden der „synthetischen“ Herbizide aus den Regalen durch den Verkauf von „biologischen“ Produkten und alternativen Mitteln zur Unkrautkontrolle (Geräte für die thermische Unkrautbekämpfung, Unkrautfolien usw.) aufgewogen wird.
Es sind negative Auswirkungen vorhanden.
11. Verwaltungsaufwand
Es sind Unternehmen/Bürger betroffen.
Es sind keine Unternehmen/Bürger betroffen.
12. Energie
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
13. Mobilität
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
14. Nahrungsaufnahme
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Hobbygärtner, die Obst und Gemüse aus eigenem Anbau konsumieren, sind mit Ausnahme von Herbiziden mit geringem Risiko keinen Rückständen synthetischer Herbizide mehr ausgesetzt. Bei „Bio-Herbiziden“ ist eine Festlegung von Höchstwerten für Rückstände aufgrund der Beschaffenheit dieser Produkte generell nicht erforderlich.
15. Klimawandel
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
16. Natürliche Ressourcen
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Die Verwendung von Herbiziden durch nicht berufliche Verwender auf relativ undurchlässigen und möglicherweise mit Oberflächengewässern verbundenen Flächen sowie ungeeignete Spültechniken der Sprühgeräte waren bereits der Grund für eine Verunreinigung von Gewässern durch Pflanzenschutzmittel. Das Verbot von „synthetischen“ Herbiziden für nicht berufliche Verwender wird sich positiv auf die Qualität von Oberflächengewässern auswirken. Darüber hinaus sind positive Auswirkungen auf die Artenvielfalt in Gärten zu erwarten.
17. Innen- und Außenluft
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Das Verbot von „synthetischen“ Herbiziden (mit Ausnahme von Herbiziden mit geringem Risiko) für nicht berufliche Verwender wird sich möglicherweise positiv auf die Luftqualität auswirken, weil dadurch der Einsatz chemischer Substanzen in der Nähe von Wohnhäusern und Kinderspielplätzen reduziert wird.
18. Biodiversität
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
In Bezug auf die Biodiversität ist zu erwarten, dass sich der Wegfall „synthetischer“ Herbizide (mit Ausnahme von Herbiziden mit geringem Risiko) auf Seiten der nicht beruflichen Verwender positiv auswirken wird, insbesondere weil Praktiken wie die vollständige Unkrautentfernung bei nicht kultivierten Flächen durch eine kontrollierte Begrünung oder die Aussaat gemischter Arten wie zum Beispiel Honigpflanzenmischungen, Wildblumen usw. ersetzt werden.
19. Umweltbelästigung
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
Bitte erläutern
Unter Nachbarn wurden im Zusammenhang mit dem Einsatz von Herbiziden (insbesondere systemischen Herbiziden) zahlreiche Fälle von Schäden an Bepflanzungen verzeichnet. Andererseits hat der unsachgemäße Einsatz von Pflanzenschutzmitteln durch bestimmte Privatpersonen oder gewerbliche Verwender dazu geführt, dass der Nutzung dieser Produkte durch nicht berufliche Verwender häufig ein negatives soziales Image anhaftet. Das Verbot von „synthetischen“ Herbiziden (mit Ausnahme von Herbiziden mit geringem Risiko) für Hobbygärtner wird sich aufgrund des Wegfalls solcher Umweltbelästigungen und der Wiederherstellung eines positiveren Bildes voraussichtlich positiv auswirken.
20. Behörden
Positive Auswirkungen
Negative Auswirkungen
Keine Auswirkungen
21. Entwicklungspolitische Kohärenz
1. Bestimmen Sie die möglichen direkten und indirekten Auswirkungen des Entwurfs auf Entwicklungsländer in folgenden Bereichen: Lebensmittelsicherheit, Gesundheit und Zugang zu Arzneimitteln, menschenwürdige Arbeit, lokaler und internationaler Handel, Einkommen und Mobilisierung inländischer Ressourcen (Besteuerung), Mobilität von Personen, Umwelt und Klimawandel (Mechanismen für eine umweltverträgliche Entwicklung), Frieden und Sicherheit.
Auswirkungen auf Entwicklungsländer.
Keine Auswirkungen auf Entwicklungsländer.
Bitte die Gründe erläutern:
Es handelt sich um ein Verwendungsverbot für eine begrenzte Anzahl an Produkten in Belgien, von denen keines in einem Entwicklungsland hergestellt wird.
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